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ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 
 

Öffentliche Bekanntmachung der 2. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Wustermark  
für das Haushaltsjahr 2015 

 

2.Nachtragshaushaltssatzung 

Vorlage: B-055/2015 

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Lan-
des Brandenburg wurde von der Gemeindevertretung in 
Ihrer Sitzung am 30. Juni 2015 folgende 2. Nachtrags-
haushaltssatzung beschlossen:  

 

§ 1 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  

 

 

 

 

 

 

 

 die bisher fest-
gesetzten Ge-
samtbeträge 

von 

erhöht 
um 

vermindert 
um 

und damit der 
Gesamtbetrag 
einschließlich 

Nachträge fest-
gesetzt auf 

 EUR EUR EUR EUR 

Im Ergebnisplan     

ordentliche Erträge 
ordentliche Aufwendungen 

13.645.600 
15.768.500 

474.300 
271.300 

0 
0 

14.119.900 
16.039.800 

außerordentliche Erträge 
außerordentliche Aufwendungen 

1.478.600 
343.800 

550.000 
550.000 

0 
0 

2.028.600 
893.800 

Im Finanzhaushalt     

Die Einzahlungen 
Die Auszahlungen 

14.689.300 
16.652.700 

1.024.300 
1.064.800 

0 
0 

15.713.600 
17.717.500 

davon bei den:     

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

12.080.200 
14.053.500 

474.300 
1.021.300 

0 
0 

12.554.500 
15.074.800 

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 

2.609.100 
2.003.600 

550.000 
43.500 

0 
0 

3.159.100 
2.047.100 

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit 

0 
595.600 

0 
0 

0 
0 

0 
595.600 

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditäts-
reserven 
Auszahlungen an Liquiditätsreserven 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

 
0 
0 

festgesetzt. 

 

§ 2 

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investi-
tionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt. 

§ 3 

Neue Verpflichtungsermächtigungen werden nicht fest-
gesetzt. 

§ 4 

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.  

§ 5 

Die bisher festgelegten Wertgrenzen werden nicht ge-
ändert. 

§ 6 

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist 
nicht erforderlich.  

Wustermark, den 01.07.2015 

gez. H. Schreiber 
(Bürgermeister) 
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Bekanntmachungsanordnung  
der 2. Nachtragshaushaltssatzung und des Nachtragsplans für das Haushaltsjahr 2015 

 

Die vorstehende von der Gemeindevertretung am 
30.06.2015 unter der Beschlussnummer B-055/2015  
beschlossene 2. Nachtragshaushaltssatzung der Ge-
meinde Wustermark für das Haushaltsjahr 2015 wird 
hiermit in der gültigen Fassung der Bekanntmachung 
öffentlich bekanntgemacht. 

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung und der Nachtrags-
plan 2015 werden dem Landkreis Havelland als untere 
Rechtsaufsichtsbehörde angezeigt. Die 2. Nachtrag-
haushaltssatzung 2015 enthält keine genehmigungs-
pflichtigen Teile. 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 3 Abs.4 
BbgKVerf eine Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften gegen diese Satzung nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn: 

 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 

 die Satzung oder sonstige ortsrechtliche Bestim-
mung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht 
worden, 

 der Bürgermeister hat den Beschluss der Gemein-
devertretung vorher beanstandet oder 

 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt. 

Gemäß § 67 Abs. 5 BbgKVerf kann jeder Einsicht in die 
2. Nachtragshaushaltssatzung 2015 und deren Anlagen 
nehmen. Die Einsichtnahme ist während der Dienst-
stunden: 

Montag 08:00 – 12:00 Uhr 
Dienstag 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 18:00 Uhr 
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr und 13:00 – 16:00 Uhr 
Freitag 08:00 – 12:00 Uhr 

in der Gemeindeverwaltung, 1 OG – Zimmer 102, Hop-
penrader Allee 1 in 14641 Wustermark, möglich. 

 

Wustermark, 01.07.2015 

gez. H. Schreiber 
(Bürgermeister) 
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